
Tauchregelung am Rheinauer-See

Die Stadt Mannheim hat aufgrund der Überfrequentierung der letzten Jahre eine Rechtsverordnung über den Gemein-
gebrauch am Rheinauer-See erlassen, die das Tauchen mit Gerät nur noch unter folgenden Beschränkungen zulässt.

1. Wintertauchverbot:  zwischen dem 15. Dezember und 15. April ist das Tauchen verboten.

2. Nachtauchverbot:  von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.  Auf Antrag können durch die Untere
Wasserbehörde max. 4 Ausnahmen / Jahr für max. je 10 Taucher zugelassen werden.

3. Anzahl der Taucher:  max. 10 Taucher gleichzeitig.

4. Tauchgebiete:  gesperrt sind die Bereiche der Wasserskianlage, der Angler und die Laichzonen.
Eine Karte ist am See angebracht. Eine Bojenmarkierung wird noch angebracht.

5. Ein und Ausstieg:  nur an der markierten Stelle im Badebereich am nordöstlichen Ufer.

6. Sonstiges:  Im öffentlichen Badebereich ist das Auftauchen - außer in Notfällen – nur an der markierten
       Einstiegstelle erlaubt.
       Tarierübungen sind verboten. Ausnahmen nur über einer noch zu errichtenden Tauchplattform.
       Die Benutzung des Rheinauer Sees erfolgt auf eigene Gefahr.

7. Kontrolle:  Die Polizei kontrolliert, Verstöße können mit Geldbusen bis zu 1000 DM geahndet werden.
Darüber hinaus wurde der „Tauchkreis Kurpfalz e.V.“ unter der Federführung des „1. Mannheimer Tauch-
Sport-Club e.V.“  (1.MTSC ) beauftragt, durch entsprechende Organisation und Kontrolle des Tauchbetriebs die
Einhaltung der Verordnung zu überwachen.

8. Anmeldung:  Ab  1. April 2000 unter Tel. 0170 / 49 01 843 montags, mittwochs und donnerstags von 17 bis
19  Uhr,  mind. 1,  max, 4  Wochen im voraus.
Die sichtbar zu tragende Genehmigungsmarke ist vor dem Tauchen gegen einen Kostenbeitrag von 5,00 DM und
Hinterlegung  eines Pfandes bei der TOTAL – Tankstelle  Edinger Riedweg 8-12  (geöffnet Mo.-Fr. 5-23  Uhr,
SA. 6 – 23 Uhr, So 8 – 23 Uhr ) abzuholen. Dort können auch noch offene Termine direkt gebucht werden.

Zur Vermeidung eines generellen Tauchverbots wird um Einhaltung der Regeln gebeten !


